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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1994

Norm

WEG 1975 §16

Rechtssatz

§ 16 WEG bestimmt die Bildung von Rücklagen ausschließlich für künftige Erhaltungsarbeiten und

Verbesserungsarbeiten. Nur in diesem Umfang stellt die Rücklage ein gebundenes Vermögen der jeweiligen

Miteigentümer dar, das gesondert zu verwahren ist (MietSlg 40648/37).
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